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An die

Gemeinde Empersdorf

8081 Empersdorf

Betreff: Steiermarkleitung 380 kV Leitung Kainachtal-Südburgenland

Schreiben vom 10.10.2005
Stellungnahme

Mit Schreiben vom 10. Oktober 2005 ersucht RA Berger & Aichlreiter Rechtsanwälte namens der Gemeinde Empersdorf und Andere um eine Stellungnahme aus fachlicher Sicht bezüglich 

A 
der Berufung der Verbund-APG und STEWEAG-STEG GmbH vom 04.05.05 und

B 
der Berufungsbeantwortung der Verbund-APG und STEWEAG-STEG GmbH vom 21.06.05.

Zu A

i. 
Auf Seite 8 unter Pkt. 1.7 der Berufung begehren die Berufungswerberinnen, dass Auflage 90 dahingehend abgeändert wird, als die Markierungsart „Erd- und Leiterseile“ entfallen kann und nur die Markierungsart „Erdseil“ vorgeschrieben wird. 

Dieser Einwand ist insofern gerechtfertigt, da die derzeit verwendeten und im Handel befindlichen Markierungen einen Durchmesser von 35 cm haben, der geringer ist als die geplanten Leiterseile in der Ausführung als Dreierbündel (Gesamtdurchmesser Dreierbündel ca. 44 cm). 

ii. 
Auf Seite 9 zum selben Pkt. 1.7 hätte die Festlegung von Abschnitten mit Vogelhorsten durch die Behörde, die zu markieren wären um nachteilige Auswirkungen auf diese Vogelarten zu verhindern, zu entfallen, da keine rechtliche Grundlage dafür besteht. 

Dies ist einerseits eine rechtliche Frage, andererseits jedoch waren die Antragstellerinnen nicht in der Lage selbst diese Abschnitte darzustellen, da das diesbezügliche Gutachten gravierende fachliche Mängel aufweist, nicht nachvollziehbar ist und die Unrichtigkeit bewiesen wurde.

So wurde in der UVE eine Horstkartierung angegeben, die entlang der geplanten Trasse durchgeführt wurde und dort keine Horste nachgewiesen hat. Eine stichprobenartige Überprüfung von Horststandorten im Jahr 2004 für den Bereich Tropach bis Goggitschbachtal bewies die mangelhafte Bearbeitung dieser Methode. In der UVE und damit im Befund des Sachverständigen werden z.B. die Großvogelarten Schwarzstorch und Wespenbussard für den Trassenbereich als „möglicher Nahrungsgast“ (Schwarzstorch im Stiefingtal und Goggitschbachtal) und als „mögliches Revier“ (Wespenbussard und Schwarzstorch im Abschnitt Stiefingtal bis Krumegg) befunden. Für keinen dieser Teilabschnitte wurden Wespenbussard oder Schwarzstorch als Brutvogel im Trassenbereich angeführt. Tatsächlich zeigte die Überprüfung durch erfahrene Feldornithologen, dass sich in diesem Abschnitt von ca. 16 km Länge im unmittelbaren Trassenbereich (innerhalb der 200 m Zone beidseitig der Leitungsachse) 2 Horste des Schwarzstorches, 3 Horste des Mäusebussards, 1 Horst des Baumfalken und 3 Horste des Wespenbussards befinden sowie 2 weitere Horste des Schwarzstorches in einem Bereich bis 2 km Entfernung. In diesem Trassenbereich wurden des weiteren 10 Revierschwerpunkte des Wespenbussards und 3 Revierschwerpunkte des Baumfalken festgestellt (Beilage A
). Bei dieser Überprüfung wurde lediglich Hinweisen aus der lokalen Bevölkerung nachgegangen. Dies alleine weist auf die gute bis sehr hohe Siedlungsdichte für die Arten Schwarzstorch und Wespenbussard im Oststeirischen Hügelland und damit im geplanten Eingriffsbereich hin. Die Erhebung des IST-Zustandes im Rahmen der UVE war bezüglich der Großvogelfauna keinesfalls so umfangreich, dass ihre mögliche Beeinträchtigung in problemangemessener Weise bewertet werden kann und Grundlage einer Festlegung von Abschnitten zur Markierung entsprechender Leitungsabschnitte wäre.

Da die Antragstellerinnen nicht in der Lage waren, das Gefährdungspotenzial der geplanten Leitung bezüglich der Vogelkollision im tatsächlichen Ausmaß zu erkennen, ist eine Festlegung der zu markierenden Abschnitte durch die Behörde notwendig, soweit das Projekt als umweltverträglich beurteilt werden kann, sowie auch die Ermittlung der dafür notwendigen Grundlagen zu veranlassen.

iii. 
Auf Seite 9 des Schreibens wird die Auflage, die Schlägerungen auf die Zeit von Ende Oktober bis Ende Februar zu beschränken als überschießend abgelehnt und die Beschränkung auf die Zeit von Ende Juli bis Ende Februar gefordert, da dies die Brutzeit von Vögeln ausreichend berücksichtigt.

Dazu ist anzuführen, dass der Begriff „Brutzeit“ ebenso Paarbildung und Balz wie auch das Verbleiben von flügge gewordenen Jungvögeln am Nest bzw. Horst inkludiert. Dies entspricht auch den allgemeinen Normen zur Feststellung des Stauts „Brutvogel“ (Reviergesänge, Balz, Jungvögel). Der entsprechende Zeitraum sei an Hand von 4 Waldvogelarten erläutert, die im Eingriffsgebiet vorkommen und durch das Stmk. NSchG geschützt sind (Schwarzstorch, Wespenbussard, Schwarzspecht und Grauspecht).

Laut Handbuch der Vögel Mitteleuropas (Bde.1,4 und 9, Aula Verlag) beginnt der Schwarzspecht bereits im Herbst mit der Revierbildung und die Paarbildung erreicht ab Jänner/Februar den Höhepunkt. Nestlinge sind bis Mitte August zu beobachten. Der Grauspecht ist ab Februar am Brutplatz zu beobachten und die Brut fliegt zumeist bis Ende Juli aus. Der Schwarzstorch kommt ab März am Brutplatz an (Zugvogel) und Jungvögel sind bis September am Horst zu beobachten (in Ausnahmefällen auch im Oktober). Der Wespenbussard erreich die Brutgebiete meist erst im April (Zugvogel) und verlässt Ende August bis September den Brutplatz, wobei zu diesem Zeitpunkt hin und wieder noch nicht flügge Junge im Horst zurückbleiben.

Daher ist die Zeiteinschränkung für Schlägerungen zum Schutz der Waldvogelarten auf die Zeit von Ende Oktober bis Ende Februar bereits ein Entgegenkommen der Behörde, da Schlägerungen im Herbst und Februar bereits Störungen und Direktverluste an geschützten Brutvogelarten verursachen können.

Zu B

Die Antragstellerinnen stützen sich in ihrer Berufungsbeantwortung auf ein Gutachten von Dr. H.P. Kollar, der als Gutachter auch die UVE verfasste. 

Allgemein wird vorgebracht, dass der in der Berufung dargelegte Vogelbestand, der durch das geplante Vorhaben gefährdet wird, sich trotz des bestehenden Höchst-, Hoch- und Mittelspannungsleitungsnetzes in der Steiermark ausbilden konnte. 

Dies ist zwar richtig, jedoch liegt es in der Natur des Sache, dass im geplanten Projektgebiet eben keine Höchstspannungsleitung besteht und die geplante Leitung den Vogelbestand, der sich dort in einer Umgebung ohne Höchstspannungsleitung ausgebildet hat, bedroht (Fragmentierung von Waldlebensräumen, Durchschneidung von Wanderrouten zu Nahrungs- und Rastgebieten, Zerstörung von Brutstandorten, Meidung veränderter Lebensräume, Erhöhung des Störungsdruckes und dgl.). Es ist auch zu beachten, dass sich Veränderungen in Lebensräumen nicht additiv sondern kumulativ auswirken können. Die Wirksamkeit einer geplanten Leitung hinsichtlich der Verschlechterung der Lebensbedingungen für die Vogelfauna kann überproportional zu ihrer Länge im Vergleich der Länge des bestehenden Netzes sein, wenn sie z.B. Lebensräume berührt, in welche Vogelarten durch die Verdrahtung der übrigen Landschaft zurückgedrängt wurden oder das Vorhaben die Dichte der Verdrahtung in der Landschaft auf ein Ausmaß erhöht, das jenes übersteigt, welches für die Ausbildung eines entsprechenden Vogelbestandes gerade noch verträglich ist.

Als „wichtigste Punkte“ werden von den Antragstellerinnen in der Berufungsbeantwortung vorgebracht:

1.) Eine „Lebensraumkartierung“ auf einer Breite von 400 m im Trassenband wäre ausreichend und im Ergebnis bestätigt und das der Amtsachverständige eine Vegetationskartierung forderte, sei ein Missverständnis (Berufungsbeantwortung Seite 29-30, Pkt.7.1 und 7.2). 

Grundlage dieser Replik ist das beigelegte Gutachten Dr. Kollar (Seite 1 bis 4). Zur Frage der Vegetationskartierung wird darin festgestellt:

 „ ... diese war aber im Untersuchungsstreifen von 200 m beiderseits der Trasse weder vorgesehen noch wäre sie erforderlich gewesen noch wurde sie durchgeführt.“

Vom Amtsachverständigen für das Teilgutachten „Biotope und Ökosysteme“, Dipl.-Ing. Fasching wurde im Rahmen der mündlichen Verhandlung am 19.10.2004 zu Recht festgestellt, dass eine Mindestanforderung an die Umweltverträglichkeitserklärung u.a. sehr wohl eine Vegetationskartierung 200 m links und rechts der Leitungstrasse ist. Der ASV wurde in der Verhandlung daraufhin gefragt, ob tatsächlich die Mindestanforderung an die UVE u.a. eine Vegetationskartierung ist und er beantwortete diese Frage mit einem deutlichen und hörbaren „ja“. Die Frage wurde deshalb an den ASV gestellt, da bereits vorher in einer schriftlichen Stellungnahme (Stellungnahme Eisner vom 12.10.04, Seite 4) das Fehlen fachlicher Grundlagen wie der Vegetationskartierung kritisiert wurde. Dieser Einwand ist vom ASV nicht behandelt worden, allerdings wurde die Notwendigkeit der Vegetationskartierung von ihm betont. 

Die Ansicht der Antragstellerinnen, eine Vegetationskartierung sei nicht notwendig, ist unrichtig. Das Stmk. NSchG schützt u.a. das ökologische Gleichgewicht der Natur (§ 2 Abs.1), prioritäre Lebensräume (§13 (2) Abs. 7) und ausgewählte Pflanzenarten (§13c 2).

Die geplanten flächenhaften Maßnahmen (270 ha Schlägerungen, 25 ha Baustrasse) können sehr wohl das ökologische Gleichgewicht, prioritäre Lebensräume und geschützte Pflanzenarten bedrohen und zerstören. Dies kann nur auf Basis fachlicher Grundlagen beurteilt werden. 

Die von den Antragstellerinnen bereitgestellten Unterlagen (bezeichnet als „Biotopkarte“) entsprechen nicht einer fachlichen Grundlage. Auf Orthofotos wurden Flächen abgegrenzt, deren Definition unklar ist (naturnaher Wald, Altbestand, strukturierter Mischwald u.dgl.). Der Begriff „naturnah“ ist keine fachliche Definition, da jeder beliebige Wald als „naturnah“ bezeichnet werden kann. Ebenso unklar und ungenau ist die Bezeichnung von „Mischwald“, da diesem Begriff lediglich Reinbestände oder Monokulturen gegenüber zu stellen sind und sämtliche pflanzensoziologisch definierten Waldgesellschaften unter diesen Begriff fallen können. Da für Österreich Waldgesellschaften und gefährdete Lebensraumtypen definiert sind
, ist auch anzunehmen, dass der gesetzlich verwendete Begriff „ökologisches Gleichgewicht“ auf einen Detaillierungsgrad abzielt, der diesen Lebensraumtypen und Pflanzengesellschaften entspricht und nicht auf ein Niveau, auf das sich die Antragstellerinnen beschränkten („Wirtschaftswälder“ und „Äcker“). Nach dem Stand der Wissenschaften sind die entsprechenden Lebensraumtypen und Pflanzengesellschaften auf Basis von Geländeerhebungen (mit Florenlisten) zu definieren. Derartige Erhebungen wurden von den Antragstellerinnen unterlassen. Für die Definition und Kartierung „prioritärer Lebensräume“, wie sie das Gesetz schützt, bestehen in Österreich Normen
. 

Um zu beurteilen, ob geschützte Pflanzenarten z.B. durch die Errichtung von Baustraßen auf einer Fläche von 25 ha betroffen sind, sind entsprechende Kartierungen notwendig (wie sie ja auf den Flächen der Maststandorte durchgeführt wurden). Das ein Vorkommen geschützter Pflanzenarten auf den Eingriffsflächen „sehr unwahrscheinlich“ sein soll, wie vom Gutachter der Antragstellerinnen behauptet (Gutachten Dr. Kollar vom 19.06.05, Seite 3), ist eine pauschale Behauptung und keine fachliche Grundlage, wie sie wohl das UVP-G vorsehen dürfte.

Derartige pauschale Behauptungen werden auch auf durch das Stmk. NschG geschützte Tierarten erweitert und die Antragstellerinnen argumentieren, dies sei eine ausreichende Beurteilungsgrundlage, da „ ... in der UVE ja das Nicht-Vorkommen .... beschrieben wurde.“ (Gutachten Dr. Kollar vom 19.06.05, S.3). Die pauschale Behauptung eines „Nicht-Vorkommen“ ist keine fachliche Grundlage für eine Beurteilung

Aber auch die als „ausreichend“ vorgebrachte Beschreibung der „Aktionsräume der wesentlichen Waldbewohnenden Vogelarten“ (Pkt. 7.2 Seite 30 der Berufungsbeantwortung) ist keine geeignete fachliche Grundlage. Vielmehr ist anzunehmen, dass die Erhebung der „wesentlichen Waldbewohnenden Vogelarten“, auf die sich die Antragstellerinnen und der Amtsachverständige stützen, nicht wie in der UVE dargestellt, mit der Methode einer „Rasterkartierung“ erhoben wurden. Diese „Rasterkartierung“ wäre auf Flächen mit der Größe von 140 x 200 Meter entlang der Trasse und auf einer Breite von 400 m durchgeführt worden. Dies ist zu bezweifeln. Im Gelände und insbesondere auf Waldflächen ist es dem Bearbeiter nicht möglich eine geradlinige Abgrenzung von 140 x 200 m nachzuvollziehen. Entsprechende Markierungen und eine Kennzeichnung der Rasterflächen wären im Gelände notwendig um die Beobachtung den entsprechenden Rastern zuordnen zu können. Daher werden auch üblicherweise Erhebungen in Form von Revierkartierungen, Punkt- oder Linientaxierungen durchgeführt. Auch kann die Begehbarkeit von Flächen durch das Privatrecht begrenzt sein (Betreten von Grundstücken). 

Unstimmig ist auch die Angabe des investierten Zeitaufwandes. Eine Rasterkartierung fußt auf optisch-akustischen Beobachtungen. Dies bedeutet, dass neben der optischen Registrierung, die Vogelarten an Hand ihrer Gesänge und Rufe festgestellt werden, wobei die akustische Registrierung der Vogelarten bedeutender ist, da eine optische Registrierung der Vogelarten, auf Grund deren Lebensweise, nur zu einem deutlich geringeren Teil möglich ist. Üblicherweise verbringt der Beobachter zur akustischen Registrierung am Ort der Aufnahme 5 bis 10 Minuten. Rechnet man einer Rastereinheit nur einen Aufnahmeort zu und unterstellt einen Zeitaufwand bis zum nächsten Raster von weiteren 5 bis 10 Minuten, ist einem Raster ein Zeitaufwand, alleine für die akustische Registrierung, von im Mittel 15 Minuten zuzuordnen. Bei einer Rasteranzahl von 1.000 Rastern (Anzahl der Rasterflächen für 70% der Trassenlänge mit einer Breite von 400 m) besteht daher ein Aufwand von 15.000 Minuten oder 250 Stunden für einen Kartierungsdurchgang zur akustischen Registrierung. Da für die akustische Registrierung nur der frühe Vormittag und der späte Nachmittag geeignet sind (entsprechende Gesangsaktivität der Vögel) stehen pro Tag 4 Stunden für die akustische Registrierung zur Verfügung, mit einer gewissen Toleranz 6 Stunden. Daher ist für einen Kartierungsdurchgang ein Zeitaufwand von mind. 62 Tagen (4 Kartierungsstunden pro Tag) bis mind. 41 Tagen (6 Kartierungsstunden pro Tag) zu veranschlagen.

Somit wären alleine für eine einzige akustische Erhebung pro Raster 50% des angegebenen Zeitaufwandes abgedeckt. Keinesfalls könnte in 100 Tagen von einer Person oder einem Team, das zur gleichen Zeit am gleichen Ort tätig ist, die angegebene Rasterkartierung in der notwendigen Qualität durchgeführt werden. Im Rahmen der UVE sollen aber in diesem Zeitraum auch noch „qualitative Aufnahmen“, sowie an 6 Tagen Zugvogelbeobachtungen und eine Horstkartierung auf einer Länge von 45 Kilometern durchgeführt worden sein. Für eine Prüfung der Angaben wäre ein Offenlegung der Kartierungsprotokolle notwendig. 

2.) Vogelschlagrisiko in Natura 2000-Gebieten

Das die geplante Freileitung zu einer Erhöhung des Vogelschlagrisikos führt, wird weder von den Antragstellerinnen noch vom Amtsachverständigen bestritten. Für die Abschätzung der Auswirkungen dieses Risikos ist eine Verträglichkeitsprüfung in den entsprechenden Gebieten notwendig (inklusive das nicht nominierte Vogelschutzgebiet Oststeirisches Hügelland).

3.) Die Antragstellerinnen bezweifeln, dass das betroffene oststeirische Hügelland ein „faktisches Vogelschutzgebiet“ ist, da es keine Hinweise auf außergewöhnlich hohe Brutdichten für entsprechende Arten gäbe (Pkt. 7.5 und 7.6 der Berufungsbeantwortung).

Laut wissenschaftlicher Erkenntnisse sind im Oststeirischen Hügelland hohe Brutdichten entsprechender Arten bekannt und auch BirdLife Österreich, als eine von der Kommission anerkannte Nichtregierungsorganisation mit besonderem Wissen um die Vogelfauna geht davon aus, dass dieses Gebiet ein Vogelschutzgebiet sein dürfte (Beilagen A Sackl et al. und B Schreiben BirdLife Österreich).

4) Die Antragstellerinnen bringen auf Seite 32 ihrer Berufungsbeantwortung vor (Pkte. 7.7 und 7.8), die Bestände der Gelbbauchunke und der Fledermäuse wären für die Beurteilung des Vorhabens nicht zu erheben, da die „ökologische Bauaufsicht“ ohnehin für „situationsangepasste“ und „erforderliche“ Maßnahmen sorgen würde.

Es ist zu bezweifeln, dass das UVP-G unter „fachlicher Grundlage“ für die Beurteilung der Auswirkungen den Verweis auf eine „ökologische Bauaufsicht“ meint, die nicht nur erst die entsprechenden Erhebungen und Beurteilungen vornimmt, sondern auch eigenverantwortlich für Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen sorgt. Im Übrigen ist festzuhalten, dass nicht jedweder Eingriff in Lebensräume von Amphibien, Reptilien und Fledermausarten ausgleichbar ist. Daher bedarf es zunächst einer Analyse des IST-Zustandes (die unterlassen wurde), einer Beurteilung der Auswirkungen (die daher nicht vorgenommen werden konnte) und konkreter geeigneter Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen (die mangels Erhebungsgrundlagen nicht formulierbar sind).

Erschwerend ist zu bemängeln, dass in der UVE der Antragstellerinnen als auch in den Abwägungen der Behörde der Umstand keine Berücksichtigung fand, dass 110 der geplanten 290 Mastsstandorte in der Steiermark innerhalb der 150 m – Uferzone von Gewässern liegen. Diese Bereiche sind Landschaftsschutzgebiete (Stmk NschG §7 Abs 1) und Eingriffe sind nach §6 Abs 3 Stmk NschG zu bewilligen. Insbesondere die in diesen Bereichen geplante Baustrasse stellt nicht nur für Lebensräume sondern insbesondere für Amphibien und Reptilien eine besondere Gefahr dar. Auch ist zu bezweifeln, dass die Errichtung der Masten den Schutz der Schönheit, Eigenart und des Erholungswertes dieser Landschaftsschutzgebiete gewährleistet.

Im Gutachten Dr. Kollar vom 19.06.05 (Fachliche Stellungnahme zu Berufungen) werden weitere Repliken angeführt.

a) Auf Seite 4 wird die kritisierten Unterlassung, den Eingriffsbereich für die Baustraßen auf geschützte Pflanzen- und Tierarten auf fachlich geeignete Weise zu untersuchen, gerechtfertigt „ Eine .... kleinräumige Betrachtung .... hätte nicht zur Schaffung der Entscheidungsgrundlagen ... beigetragen, da keine .... relevante Arten oder Tiergruppen hätten festgestellt werden können.“ 

Die Argumentation, die Auswirkungen auf geschützte Pflanzen und Tiere nicht zu untersuchen, da man unterstellt keine derartigen Schutzgüter würden im Eingriffsbereich vorkommen, ist wohl keine fachlich geeignete Grundlage, insbesondere da 110 der geplanten 290 Maststandorte und Baustraßen in Landschaftsschutzgebieten (Uferschutz von Gewässern) gebaut werden sollen.

b) Auf Seite 4 wird behauptet, dass 60 ha Waldausgleichsflächen vorgesehen wären und diese Außernutzung gestellt werden.

Weder in der Projektbeschreibung, noch in der UVE noch in einem der Auflagepunkte ist eine Außernutzungsstellung von Waldflächen vorgesehen. Der Wert von 60 ha wird lediglich als Flächenwert für den Verlust von „naturnahen“ Wald angegeben, was immer auch unter „naturnah“ zu verstehen ist. Die angegebene Waldfläche von 34 ha, die eine „Doppelfunktion“ für den Fachbereich Pflanzen und Tiere sowie für den Fachbereich Forstwirtschaft haben soll kann nicht angerechnet werden, da hier lediglich eine Bestandsumwandlung vorgesehen ist und kein räumlicher Zusammenhang mit dem Vorkommen geschützter Vogelarten gegeben ist. „Da diesem Wald eine besondere Bedeutung wegen der hohen Wohlfahrtsfunktion als Leitfunktion, einer mittleren Schutz- und einer mittleren Erholungsfunktion zukommt, ist beabsichtigt, im Bereich des Wundschuher Teiles westlich der Autobahn Verbesserungs- bzw. Ausgleichsmaßnahmen in Form von Bestandesumwandlungen der sekundären Fichten- und Kiefernwälder mit einer Angriffsfläche im Ausmaß der dreifachen Schneisenfläche dieses Abschnittes (Waldflächen 6a, 7a, 8a und 9a) durchzuführen. Durch diese Ausgleichsmaßnahmen kann langfristig ein Ersatz für den sensiblen Bereich des „Weitendorferwaldes“ gefunden werden.“ (UV-Gutachten Seite 34). In diesem Abschnitt wurden keine Zielarten für Ausgleichsmaßnahmen festgestellt und es kann daher mangels eines räumlichen Zusammenhanges keine Ausgleich geschaffen werden. 

Ebenfalls ist die Umwandlung von Nadelholzbeständen in Laubholzbeständen keine geeignete Maßnahme, Ausgleich für Zielarten wie z.B. den Schwarzstorch (Seite 5 Berufungsbeantwortung Dr. Kollar) zu schaffen. Der Schwarzstorch wählt in der Oststeiermark überwiegend nadelholzdominierte Wirtschaftswälder als Bruthabitat
. Die Horste werden überwiegend in über 80 – 100 jährigen Altholzbeständen errichtet. 

Daher ist die Umwandlung von hiebsreifen Nadelholzbeständen, wie sie als „Ausgleichsmaßnahme“ vorgesehen wären, eher eine Gefährdung von Horststandorten des Schwarzstorchs, als eine Ausgleichsmaßnahme. Auch ist durch Maßnahmen keine Verbesserungen von Nahrungshabitaten gegeben, wie unterstellt wird, da der Schwarzstorch in der Oststeiermark überwiegend naturbelassene Bäche und Flussufer (ca. 43% der Nahrungshabitate), feuchte Streu- und Mähwiesen in Wald- bzw. Bachnähe (ca. 25% der Nahrungshabitate) und Fischteiche (ca. 14% der Nahrungshabitate) als Nahrungshabitate nutzt4. Da die Entfernung der Futterplätze vom Horst in der Oststeiermark zwischen 0,2 bis 7,3 km schwankt (76% aller Nahrungsflächen innerhalb eines Radius von < 3 km), sind Maßnahmen für die Schaffung von Nahrungsflächen nur in dieser Entfernung von Horststandorten geeignet. Allerdings sind keine geeigneten Maßnahmen für die Schaffung von Nahrungsflächen für die Vogelart Schwarzstorch vorgesehen obwohl die Behörde von einem Verlust von 1 bis 2% des österreichischen Schwarzstorchbestandes ausgeht. Auch lässt sich der Verlust von Horststandorten nicht ausgleichen, da einerseits der Schwarzstorch als Horststandort Waldbestände in einem Alter von 80 bis 100 Jahre bevorzugt und andererseits die Waldeigentümer nicht verpflichtet sind die Entwicklung eines derartigen Bestandsalters zuzulassen. „In rechtlicher Hinsicht ist dazu ergänzend auszuführen, dass die Einräumung eines Leitungsrechtes oder einer Dienstbarkeit, sei es auf Grund eines Privatrechtstitels, sei es im Wege einer Zwangsrechtseinräumung nach starkstromwegerechtlichen Vorschriften, das Eigentumsrecht an der Waldfläche unberührt lässt. Dem Waldeigentümer obliegt auch künftig die - freilich durch das Leitungsrecht oder die Dienstbarkeit eingeschränkte - Bewirtschaftungsmöglichkeit und hat dieser auch alle forstpolizeilichen Pflichten zu beachten. Die entscheidende Ausnahme stellt freilich § 13 Abs 10 ForstG dar, wonach der Leitungsberechtigte nach jeder Fällung für die rechtzeitige Wiederbewaldung der Trassenfläche zu sorgen hat. In diesem Umfang (freilich auch nur in diesem) rücken die Antragstellerinnen in eine forstgesetzlich geregelte, außerhalb des Leitungsbaus den Eigentümer treffende Pflicht ein. Aus diesem Grund war die Behörde auch gehalten, die auf die ordnungsgemäße Wiederbewaldung abzielenden Auflagen in den Genehmigungsbescheid aufzunehmen, da sie sich andernfalls als rechtlich unzulässige Auflagen gegen Dritter darstellen würden.“ Bescheid S. 263

c) Auf Seite 5 wird der Widerspruch zwischen Maßnahmen aus dem Bereich Forstwirtschaft und dem Bereich Ökologie verneint, da keine Schlägerungen von Nadelhölzern vorgesehen seien. Im Widerspruch dazu werden als Maßnahmen u.a. angeführt „...kleinflächige Femelschläge oder Einzelstammentnahmen“, „Entfernung standortfremder Holzarten“, „Umwandlung von standortwidrigen Nadelholzbeständen ...“. 

Sowohl Bestandsumwandlungen als auch Schlägerungen wie „Femelschläge“ und „Einzelstammentnahmen“ sind Schlägerungen und bedrohen Horststandorte gefährdeter Vogelarten (Schwarzstorch, Wespenbussard) und Quartiere von Fledermausarten und erhöhen die Eingriffswirkung über das Ausmaß der Schlägerungen für die Leitungstrassen.

d) Auf Seite 10 wird die Nichtberücksichtigung der 110-kV Leitung in der UVE bestritten, da allenfalls positive aber keine belastenden Auswirkungen zu erwarten sind (Begründung: ausschließlicher Abbau und Mitführung der 110 kV-Leitung).

Dies steht im Widerspruch zum UVP-Gutachten.

Hier ist angeführt: 110 kV-Leitung Zwaring-Werndorf; Errichtung auf einer Länge von 540 m; Masten Nr. 20 bis 22 im Hochwasserabflussbereich der Mur (Landschaftsschutzgebiet!);

Abschnitt Wünschendorf-Feldbach; Errichtungslänge 330 m, Mast Nr. 59 befindet sich im Hochwasserbereich der Raab (Landschaftsschutzgebiet!);

Abschnitt Grambach-Wünschendorf und Wünschendorf-Gleisdorf; Errichtungslänge ca. 1,1 km. Mast Nr. 49 bis 52 und Nr. 5 im Hochwasserbereich der Raab (Landschaftsschutzgebiet!);

Abzweigleitung Unterrettenbach; Errichtungslänge 403m. Der Mast Nr. 38 befindet sich im Hochwasserbereich des Ilzbaches (Landschaftsschutzgebiet!).

Weder wurden für diese Eingriffe fachliche Grundlagen für die Schutzgüter Landschaft, Pflanzen und Tiere aufbereitet noch die Eingriffe in den Erwägungen der Behörde berücksichtigt.

e) Auf Seite 10 des Gutachtens wird behauptet, dass der Kormoran eine Art des Anhang I der Vogelschutzrichtlinie sei. Der Kormoran ist keine Art des Anhang I (auch nicht die Unterart sinensis, Beilage C Anhang I lt. http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/birds_directive/index_en.htm).

f) Auf Seite 11 wird nicht nachvollziehbar argumentiert, dass durch das geplante Vorhaben der Schwarzstorchbestand in Österreich um weniger als 1% verringert wird. 

Dem ist entgegenzuhalten, dass die Erweiterung des Betrachtungsraumes über das Bundesland Steiermark hinaus, auf welches sich die Bestimmungen des Stmk NschG beschränken, unzulässig ist und sich im wesentlichen auf den Planungsraum beziehen sollte.

Weitere Angaben im gegenständlichen Gutachten, soweit sie nicht bereits unter anderen Punkten behandelt wurden, sind als Replik formulierte pauschale Feststellungen ohne die erforderlichen fachlichen Grundlagen und Verweise auf eine „ökologische Bauaufsicht“, die offenkundig alle versäumten Erhebungen nachzuholen, Beurteilungen vorzunehmen und Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu treffen hätte (ohne, dass die Behörde diese festlegen darf; vgl. Berufung VERBUND und STEWEG vom 04.05.05, Seite 9, Pkt. 91.4).

Dr. Josef Eisner

Steyr, 26.10.05
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